
Deckblatt Nr. 2 
 

Änderung des 

Bebauungs- und Grünordnungsplans 

„Gewerbepark Aholming“ 

 

Gemeinde Aholming  

Landkreis Deggendorf  

vom 09.10.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bebauungsplan:  Gewerbepark Aholming               Bl. Nr. 2 
   Deckblatt Nr. 2 
Gemeinde:  Aholming 

 

 

Deckblatt Nr. 2: 

 

Änderung des Bebauungsplans „Gewerbepark Aholming“ vom 09.10.2023 

 

INHALT 

 

   Begründung zur Änderung des Bebauungsplans 

 

   Textliche Festsetzungen 

 

   Planliche Festsetzungen 

 

   Bebauungsplan 

 

   Verfahren 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bebauungsplan:  Gewerbepark Aholming               Bl. Nr. 3 
   Deckblatt Nr. 2 
Gemeinde:  Aholming 

 

 

Deckblatt Nr. 2: 

 

Begründung zur Änderung des Bebauungsplans 

 

Zweck und Ziel der Planung: 

Der Gemeinderat Aholming hat am 09.10.2023 beschlossen, den Bebauungsplan- und 

Grünordnungsplan „Gewerbepark Aholming“ mit dem Deckblatt Nr. 2 zu ändern. Bei der 

Erstellung des ursprünglichen Bebauungsplans am 03.11.1997 war noch nicht vorherzusehen, 

wie sich die angesiedelten Betriebe in den nächsten Jahrzenten entwickeln würden. Die 

textlichen Festsetzungen entsprechen nicht mehr den zeitgemäßen Anforderungen eines 

Gewerbegebiets und schränken die Erweiterung von Büro- und Produktionsflächen ein. Auf der 

Parzelle 2 will sich der Betrieb „MueTec“ vergrößern und will das vorhandene Grundstück 

effizient ausnutzen. Für diese Maßnahme, welche lt. Gemeinderat auch unbedingt realisiert 

werden soll, kann die bisher festgelegte Wandhöhe von max. 7,00 m nicht eingehalten werden. 

Das Entwurfskonzept, welches den Gemeinderatsmitgliedern bereits vorgelegt wurde, zeigt 

einen modernen Baukörper mit Flachdach. Diese Dachform ist bisher ebenfalls im 

„Gewerbepark Aholming“ nicht zulässig. Außerdem wird die max. Dachbreite von 16,00 m 

überschritten. 

Folgende textlichen und planlichen Festsetzungen werden nachstehend für alle Parzellen 

geändert bzw. außer Kraft gesetzt: 

- im gesamten Gewerbepark (Parzellen 1-13) wird die max. zulässige Wandhöhe auf 13,00 m    

  festgelegt, da die bauliche und politische Entwicklung zeigt, dass der Flächenverbrauch redu-  

  ziert und daher verstärkt in die Höhe gebaut werden soll. Bei Wandhöhen über 11,00 m ist  

  die Fassade jedoch durch Versatz, Vor- und Rücksprünge zu gliedern, um dem Gebäude die  

  massive Wirkung zu nehmen.   

- im gesamten Gewerbepark (Parzellen 1-13) sind nun auch Flachdächer zulässig; vorausgesetzt  

  die Dachflächen werden begrünt 

 

Durch die Deckblattänderung sollen die Grundlagen für eine Baugenehmigung hinsichtlich der 

Betriebserweiterung der Fa. MueTec geschaffen werden und eine geordnete bauliche 

Entwicklung im gesamten Gewerbegebiet gesichert werden.   
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Lage der Deckblattänderung: 

Ursächlich für die Deckblattänderung ist ein konkretes Bauvorhaben auf der Parzelle 2 im 

nordöstlichen Plangebiet des rechtsgültigen Bebauungsplans „Gewerbepark Aholming“. Auf der 

Parzelle 1 befindet sich der bestehende Betrieb der Fa. MueTec. Die Entwicklung in der              

TEC-Branche fordert eine Betriebserweiterung, um Fläche für die neuste Produktions- und 

Anlagentechnik, sowie neue Arbeitsplätze im Bereich der Entwicklung zu schaffen. Die dafür 

erforderlichen Raumhöhen und der stetig steigende Bedarf nach Büroraumfläche führen zu 

einer dreigeschossigen Bauweise, die mit einer Begrenzung der Wandhöhe auf 11,00 m nicht 

realisierbar wäre. Damit im gesamten Gewerbegebiet einheitliche Festsetzungen gelten, werden 

die Änderungen auf das gesamte Plangebiet übertragen.  

 

Grünordnungsmaßnahmen: 

Die grünordnerischen Festsetzungen bleiben unverändert. 

 

Wasserwirtschaftliche Belange: 

Durch die Deckblattänderung wird sich in wasserwirtschaftlichen Belangen und den Auflagen 

zum eingedeichten Gebiet zum Bebauungsplan „Gewerbepark Aholming“ nichts ändern.  

 

Erschließung: 

Die Verkehrserschließung des Bebauungsplans „Gewerbepark Aholming“ bleibt von der 

Änderung im Wesentlichen unberührt.  

 

3.1.2 Die Festsetzung im Bebauungsplan „Gewerbepark Aholming“ in der Fassung vom 

19.02.2001 unter Punkt 3.1.2 (Gestaltung der baulichen Anlage) wird außer Kraft 

gesetzt und durch folgende Festsetzungen neu geregelt:  

3.1.2.1  Die Abstandsflächenregelungen gemäß Art. 6 BayBo sind anzuwenden. 

3.1.2.2  Hauptgebäude 

3.1.2.2.1 Baukörper: Parzellen 1-13 

max. Wandhöhe bez. auf Urgelände: 13,00 m 

  Bei Wandhöhen über 11,00 m ist die Fassade durch Versatz, Vor- und Rück-  
  sprünge zu gliedern.  



Bebauungsplan:  Gewerbepark Aholming               Bl. Nr. 5 
   Deckblatt Nr. 2 
Gemeinde:  Aholming 

 

 

Zur Gestaltung der Wandflächen werden Weißtöne, helle Farbtöne, silber-

metallische Oberflächen zugelassen; spiegelnde Flächen und grelle Farben sind 

unzulässig. Ausnahmsweise sind kleinere untergeordnete Flächen zulässig.         

Die Verwendung von Firmenfarben in der Fassade ist im Rahmen der     

„Corporate identity“ erlaubt. 

Als Fassadengestaltung sind Glasflächen, Metall- und Holzverkleidungen, glatte 

Putzflächen, glatter Sichtbeton und Mauerwerk oder Betonverkleidungen 

zugelassen. Waschbeton- und großflächige Naturstein- und Kunststeinplatten 

sind unzulässig. Bei außenliegenden Konstruktionen ist besonderer Wert auf eine 

filigrane Ausbildung zu legen, dies gilt insbesondere für sichtbare 

Stahlbetonträger o.Ä.. 

3.1.2.2.2 Folgende Dachformen sind zulässig:  

Satteldach: 15° bis 23°, es sind nur symmetrische Satteldächer mit 

durchgehender Firstlinie zulässig 

 

Pultdach: 7° bis 12°; gegeneinander geneigte Pultdächer 7° bis 21° (die breitere 

Dachhälfte wird auf max. 2/3 der Gesamtbreite des Daches begrenzt) 

 

Tonnendach, Zeltdach 

  

Flachdach:  bis 3° 

 

Die Vorgaben zur max. Dachbreite (Parzelle 1-9 max. 16,00 bzw. Parzelle 10-13 

 max. 22,00 m) werden aufgehoben. 

  Folgende Dacheindeckungen sind zulässig: 

Naturrote Pfannen oder nicht glänzende Blechdeckungen (Aluminium-,  

Titanzinkblech oder Kupfer) 

Spiegelnde Materialien sind unzulässig. 

Für untergeordnete Bauteile bzw. Anbauten sind geneigte Pultdächer oder 

Glasdächer zulässig. Bei größeren Gebäudeabmessungen sind die Dachflächen zu 

gliedern.  

Bei Flachdächern ist eine Dachbegrünung auszuführen.  
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Planliche Festsetzungen 

Änderung des Bebauungsplans „Gewerbepark Aholming“ vom 10.08.2023 

Für den durch Deckblatt Nr. 2 geänderten Planbereich gelten anstatt der bisherigen planlichen 

Festsetzungen des Bebauungsplans „Gewerbepark Aholming“ folgende Festsetzungen: 

 

3.2.2  Maß der baulichen Nutzung 

3.2.2.1  Nutzungsschablone, z.B. 

 

   GEe 3 max. WH: 13,00 m 

    GRZ 0,7 

    SD, PD, ZD, TD, FD 

            Lw`` = 60/47 dB(A) m2 

 

GEe = eingeschränktes Gewerbegebiet 

max. WH = maximal zulässige Wandhöhe 

SD, PD, ZD, TD, FD = zulässige Dachform 

Lw`` = 60/47 dB(A) m2 


